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Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg
mit integriertem Landschaftsplan  (Zusammendruck mit Änderungen u. Berichtigungen)

großflächiger Einzelhandel

Kultur- und Kongresszentrum

Verkehrsflächen

Kennzeichnungen

Freiflächen

Bannwald *

M 1 : 20 000

Textliche Darstellung Immissionsschutz
Die Immissionsschutzanforderungen zwischen Gebieten, deren Nutzungen sich gegen-
seitig beeinträchtigen können, sind zu untersuchen.
Dies ist vor allem der Fall bei Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen einerseits und
Sonderbauflächen, gewerblichen Bauflächen, Flächen für Gemeinbedarf und Grünflächen
mit den Zweckbestimmungen Freizeitanlagen, Sportanlagen und Festplatz sowie
Verkehrsflächen andererseits.

* Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke nach § 5 (4) BauGB
Für den Entwurf maßgebliche Auswahl

** Auswertung für alle "Nicht-Freiflächen" sowie für Grünflächen mit
Zweckbestimmung

**** Klassifizierung nach Kartengrundlage

°° seit 09.09.2014 rechtlich ersetzt/ anzupassende überholte Darstellung

Landschaftsplan:
Stadt Nürnberg Umweltamt

Kartengrundlage:
Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung,
Stand 2001

N 0 1000

Erklärung der Planzeichen und Darstellungen
Bauflächen

Wohnbauflächen

gemischte Bauflächen

gewerbliche Bauflächen

gewerbliche Bauflächen mit Schwerpunkt Dienstleistung

Sonderbauflächen

großflächiger EinzelhandelE

FlughafenF

GroßmarktG

Hafen-GüterverkehrszentrumH

MesseM

Park & Ride (P&R)P

Bauhof u. Außenbezirk des Wasser- u. Schifffahrtsamtes *S

VerkehrsbetriebV

HotelHL

HO Hochschule

JustizvollzugsanstaltJV

SportSP

K

Sonderbauflächen mit Schwerpunkt Freiflächennutzung

WochenendhausgebietW

Garten- und LandschaftsbauGL

Sonderbaufläche mit Angabe der Zweckbestimmung
z.B. Camping

Camping

Flächen für Gemeinbedarf

Einrichtungen für Gemeinbedarf

öffentliche Verwaltung
kirchlichen und religiösen Zwecken dienende Einrichtung

Schule oder andere Bildungseinrichtung

sozialen Zwecken dienende Einrichtung

gesundheitlichen Zwecken dienende Einrichtung

kulturellen Zwecken dienende Einrichtung

sportlichen Zwecken dienende Einrichtung

Sicherheit

Sonstiges

Flächen für die Ver- und Entsorgung

Elekrizität

Fernwärme

Wasser

Abwasser

Abfall

Führung der Hauptleitungen für Versorgung

Elektrizität *E

Gas *G

Fernwasser *W

Umgrenzung von Bauflächen, für die eine zentrale
Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist

Straßen

Autobahn oder autobahnähnliche Straßen *
Anbaufreie Zone 40m sowie Baubeschränkungszone 100m
gemessen vom durchgehenden Fahrbahnrand an Autobahnen

überörtliche u. örtliche Hauptverkehrsstraßen */****

Trassenführung in Prüfung

ÖPNV

U - Bahn *U

Stadtbahn/ Straßenbahn *S

Bahnanlagen *

Bahntunnel *

Flugverkehr

Flughafen

Lärmschutzbereich (nach Regionalplan B XII)    °°
(Lärmschutzzonen mit Schallpegelangaben in dB(A))
Schutzzone nach Fluglärmgesetz *                     °°

Bauschutzbereiche gem. § 12 LuftVG *

Bundeswasserstraße *

Denkmalschutz/ Ensemble *
Bodendenkmal *BD

Für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
Für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht
auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdende Stoffe
Richtfunkstrecke *
Stadtgrenze *

Grünflächen

öffentliche Park- und Grünanlage

Friedhof

Kleingärten

Kleintierhaltung

Sportanlage

Betreutes Spielen

Freibad

Historischer Garten

M Messe

FeldbahnmuseumF

Bereich für Grünflächenentwicklung

Bereich für gliedernde Grünverbindungen

Ortsrandgestaltung

übergeordnete Freiraumverbindungen

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Bannwald *

Umgrenzung von Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen

Schutzgebiete und Schutzobjekte
im Sinne des BNatSchG und des BayNatSchG
Umgrenzung

Naturschutzgebiet *N

Landschaftsschutzgebiet *L

geschützter Landschaftsbestandteil *LB

Flächen nach §30 BNatSchG i.V.m. Art.23 BayNatSchG
< 3000m²/ > 3000 m² *
Naturdenkmal *ND

Landschaftsentwicklung und  Biotopverbundsystem

Schwerpunktgebiete der Landschaftsentwicklung und des
Biotopverbundsystems: Schutz, Entwicklung und ressourcenschonende
Bewirtschaftung von Flächen und Böden mit besonderer Bedeutung für
den Arten- und Biotopschutz sowie Wasserhaushalt insbesondere der
Überschwemmungsbereiche
lineare Maßnahmenbereiche zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entlang von
Fließgewässern

W

Hauptverbundachsen Biotopverbundsystem

magere TrockenstandorteT

FeuchtgebieteF

FlurdurchgrünungF

Erhaltung und Entwicklung von Grünland

Flächen mit potentieller Betroffenheit hinsichtlich der im Rahmen des
Europäischen Biotopverbundes "Natura 2000" an die Europäische
Kommission übermittelten Gebietsmeldungen */**

Wasserflächen

stehende Gewässer und Fließgewässer I.Ordnung

Gewässer II. und III. Ordnung

Umgrenzung der Flächen für die Wasserwirtschaft

Überschwemmungsgebiete *Ü

oberirdische Regenbecken (nicht dauerhaft bespannt) *R

Ü vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete *

unterirdische Regenbecken *R

Umgrenzung der Wasserschutzgebiete *

Die Stadt Nürnberg hat mit Beschluss des Stadtrats vom 26.10.2005 und ergänzendem
Beschluss vom 25.01.2006 den Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem
Landschaftsplan (FNP) in der Fassung vom Oktober 2005 abschließend festgestellt.
Nach Genehmigung durch die Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 02.02.2006
(AZ: Nr. 34 - 4621/N-1/90) gemäß § 6 BauGB wurde dieser durch öffentliche Bekanntmachung
im Amtsblatt gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 08.03.2006 rechtswirksam.
Soweit es die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfordert, wird der FNP mittels
Einzeländerungsverfahren oder Berichtigungen fortgeschrieben bzw. aktualisiert.
Diese Karte stellt den zum unten genannten Stand wirksamen FNP dar.


